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JOBRAD

Antragsnummer: KAU-2576208
1. Einzel-Leasingvertrag

Hiermit beantragen wir,

Firma TransRent Chemnitz OHG
StrafRe, Nr. Bernsdorfer Str. 291
PLZ, Ort 09125 Chemnitz

verbindlich einen Einzel-Leasingvertrag,
auf Grundlage des geschlossenen Leasing-Rahmenvertrags bei JobRad Leasing GmbH fiir folgendes Leasingobjekt:

Marke Giant Modell Fathom E+PR0O2
GroRe M Farbe schwarz
Leasingf. Zubehor Pedale - DMR V12; Faltschloss - Abus Bordo 6000/90

Typ Pedelec

Fiir folgende/n Mitarbeiter/in:

Anrede Herr

Name Ronny Kiihn

Stral3e, Nr. Mozartstralle 21

PLZ, Ort 09405 Zschopau
Telefon 01733953521

Email kuhnronny@yahoo.de
Personalnummer 016

Die Bestellung beauftragen wir iiber folgenden Lieferanten:

Fachhéandler Heiko Mette Balance Radsporthaus
StralRe, Nr. Ahornstr. 39
PLZ, Ort 09112 Chemnitz

® Wirbeantragen den Abschluss einer Versicherung iiber JobRad Leasing GmbH gemaR dem Merkblatt JobRad-
Vollkaskoversicherung.
® Wir beantragen den Einschluss des JobRad-FullServices gemaR dem aktuell giiltigen Merkblatt FullService in die

Gesamtrate.
Vereinbarter Kaufpreis 3.179,78 EUR (zzgl. MwSt.)
Leasingrate 110,02 EUR/Monat (zzgl. MwSt.)
Versicherungsrate 11,13 EUR/Monat (umsatzsteuerfrei)
Servicerate 10,00 EUR/Monat (zzgl. MwSt.)
Kalkulierter Restwert 317,97 EUR (zzgl. MwSt.)
Laufzeit 36 Monate
Chemnitz, 24. April 2024 08:04 Olaf Lindenhahn
Ort, Datum Unterschrift(en) Leasingnehmer
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Ronny Kiihn
Erstellungsdatum: 13.04.2024

Sehr geehrte/r Ronny Kiihn,

e~

JOBRAD

JobRad-Angebotscode

204913-31

wir freuen uns, Ihnen ein Angebot fiir folgendes JobRad machen zu diirfen.

Fahrrad

Typ Pedelec
Marke Giant
Modelljahr 2023
Farbe schwarz

Akkukapazitat 625 Wh

Leasingfahiges Zubehor

Kategorie Bezeichnung

Pedale DMR V12

Faltschloss Abus Bordo 6000/90
Summe

Verkaufspreis (Netto)

Mehrwertsteuer 19%

Bruttobetrag inkl. MwSt.

Kategorie MTB - Cross > Hardtail
Modell Fathom E+PR0O2
GroRe M

Vereinbarter
Verkaufspreis

3.599,00 €

84,99 €
99,95 €

317978 €
604,16 €

3.783,94 €

Unverbindliche
Preisempfehlung

3.799,00 €

84,99 €
99,95 £

3.983,94 €

Ubergabe wird im Laden abgeholt

Notizen

Wir bedanken uns fiir Ihr Vertrauen und wiinschen viel SpaR beim JobRadeln!

Ihr Heiko Mette Balance Radsporthaus
0371/3540343
info@radsporthaus-balance.de
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Antragsnummer: KAU-2576208

Vertrag zux Uberlassung eines Fahxzeugs
(,Nutzungsiiberlassungsvertrag")

zwischen dem "Arbeitgeber”

Firma TransRent Chemnitz OHG
StrafRe, Nr. Bernsdorfer Str. 291
PLZ, Ort 09125 Chemnitz

und dem/der "Mitarbeiter/in"

Anrede Herr

Name Ronny Kiihn

Stralle, Nr. MozartstraBe 21

PLZ, Ort 09405 Zschopau
Telefon 01733953521

Email kuhnronny@yahoo.de
Personalnummer 016

wird folgender Zusatzvertrag zum Arbeitsvertrag in der jeweils giiltigen Fassung geschlossen:

Fahrzeugdetails

Marke Giant Modell Fathom E+PROZ
GroRe M Farbe schwarz
Leasingf. Zubehor Pedale - DMR V12; Faltschloss - Abus Bordo 6600/90

Typ Pedelec

Der/die Mitarbeiter/in beauftragt hiermit den Arbeitgeber, dieses Fahrzeug zum Zweck
der Uberlassung bei folgendem Fachhéndler zu besteallen:

Fachhindler Heiko Mette Balance Radsporthaus

StraRe, Nr. Ahornstr. 39

PLZ, Ort 09112 Chemnitz

Verginbarter Kaufpreis 3.783,94 EUR (inkl. MwSt.)

uve 3.983,94 EUR (inkl. MwSt.)

Fahrzeugversicherung Ja JobRad-Servicepaket FullService
Versicherungsrate tragt Der Arbeitgeber Servicerate trigt Der JobRadler
Laufzeit 36 Monate

Gesamtnutzungsrate 131,15 EUR/Monat (zzgl. MwSt.)

Umwandlungsrate 90,02 EUR/Monat
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1. Entgeltumwandlung, Gehaltsextra

Der Mitarbeiter wandelt, in entsprechender Abénderung des bestehenden Arbeitsvertrags, aus seinem Anspruch auf Brutto-Arbeitsentgelt monatlich einen
Teilbetrag in Hohe der auf Seite 1 genannten Umwandlungsrate in einen Anspruch auf Nutzung des vorstehend genannten, vom Arbeitgeber geleasten
Fahrrads, Pedelecs oder $S-Pedelecs inklusive leasingfahigem Zubehdr {nachfolgend ,Fahrzeug®) um. Die Entgeltumwandiung beginnt mit dem auf die
Ubernahme des Fahrzeugs folgenden Monatsersten und endet mit dem Ende der Nutzungsiiberiassung. Entfalit wihrend der Dauer der Vertragslaufzeit die
Méglichkeit zur Entgeltumwandlung, besteht die Pflicht des Mitarbeiters zur Zahlung der auf Seite 1 genannten Umwandlungsrate vorbehaltlich der
Regelungen in Ziffer 3.2ff fort.

Fr den Fall, dass dem Mitarbeiter das Fahrzeug zusatzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn iiberlassen wird, die auf Seite 1 ausgewiesene
Umwandlungsrate also EUR 0,-- betrégt, gelten die Bedingungen dieses Nutzungsiiberlassungsvertrages entsprechend, soweit nicht nachfolgend besondere
Regelungen getroffen werden.

Ein sich eventuell aus der Fahrzeugiiberlassung ergebender geldwerter Vorteil unterliegt der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht. Den
Vertragsparteien ist bewusst, dass sich die Regelungen der Versteuerung auch wihrend der Laufzeit der Uberlassung &ndern und sich Anpassungen des
Mehrwertsteuersatzes auf die Hohe der auf Seite 1 genannten Umwandlungsrate auswirken kénnen. Der Mitarbeiter stimmt schon jetzt den sich daraus
ergebenden erforderfichen Anpassungen zu.

2. Bedingungen dex Uberlassung, Nutzung, Gzenzen des Verfiigungszechts

Der Arbeitgeber {iberldsst dem Mitarbeiter das auf Seite 1 genannte Fahrzeug auf der Grundlage dieses Vertrags sowie der Bedingungen der Merkblatter
»JobRad-Vollkaskoversicherung & Mobilitdtsgarantie” und, sofern die Option gewihit wurde, auf der Grundlage der Bedingungen der Merkblitter ,JobRad-
Inspektion” bzw. ,JobRad-FullService”, zur dienstlichen und privaten Nutzung in den rdumlichen Gebieten, in denen Volikaskoversicherungsschutz geman
dem Merkblatt ,JobRad-Vollkaskoversicherung & Mobilititsgarantie gegeben ist. Die Merkbldtter sind wesentlicher Bestandteil dieses
Nutzungsiiberlassungsvertrags. Sie sind im meinJjobRad-Portal abrufbar oder iber den/die JobRad-Bevoliméchtigten des Arbeitgebers erhaltlich.

Das Fahrzeug wird ausschlieBlich zur vertragsgemaRen Nutzung, die sich insbesondere aus den Eigenschaften des Fahrzeugs, der Bedienungsanleitung und
den Herstellerbestimmungen ergibt, an den Mitarbeiter {iberlassen. Der Arbeitgeber sowie der Leasinggeber sind nach Ankiindigung gegeniiber dem
Mitarbeiter berechtigt, das Fahrzeug zu besichtigen und auf seinen Zustand hin zu Gberpriifen.

Das Fahrzeug darf insbesondere nicht vermietet, verliehen, verschenkt, veriuRert oder mit Rechten Dritter belastet werden. Es bleibt wihrend der gesamten
Dauer der Uberlassung Eigentum des Leasinggebers.

2.1. Nutzung duzch Dritte, gesamtschuldnerische Haftung des Mitazbeitexs

Eine Uberlassung des Fahrzeugs an Dritte ist grundsitzlich unzuldssig. Davon ausgenommen ist eine vertragsgemife Nutzung des Fahrzeugs durch
Haushaltsangehdrige des jeweiligen Mitarbeiters. Der Mitarbeiter haftet in jedem Fall der Uberlassung des Fahrzeugs zur Nutzung durch Dritte
gesamtschuldnerisch neben dem Nutzer.

2.2, Beginn dex (ibexlassung, Ubexrnahme, Untezsuchungsobliegenheit, Verhalten bei Maingeoln des Fahrzeugs

2.2.1. Die Uberlassung des Fahrzeugs an den Mitarbeiter steht unter der aufschiebenden Bedingung der ardnungsgemaRen Lisferung des Fahrzeugs durch den
Fachhindler und der Ubernahme durch den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter wird schon jetzt angewiesen und bevollmachtigt, im Namen des Arbeitgebers das
Fahrzeug bei Erhalt auf seine veriragsgemiBe Beschaffenheit, Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit und 3uBerfiche Unversehrtheit zu untersuchen
{,Unzersuchungsobliegenheit®).

2.2.2. Bei Mingelfreiheit ist der Mitarbeiter verpflichtet, das Fahrzeug namens und mit Vollmacht des Arbeitgebers zu ibernehmen und selbst die Ubernahme
des Fahrzeugs und damit dessen OrdnungsmiBigkeit an den Leasinggeber {iber die JobRad GmbH zu best3tigen oder an der Ubermittlung dieser Bestdtigung
durch den Fachhéndler mitzuwirken (,Bestitigung der Ubernahme®). Wird dem Mitarbeiter das Fahrzeug geliefert, so ist er bei Mangelfreiheit verpflichtet, die
Bestatigung der Ubernahme innerhalb von sieben Tagen ab Lieferung zu erklaren,

2.2.3. Kommt der Mitarbeiter seiner Untersuchungsobliegenheit nicht nach, verweigert der Mitarbeiter die Bestdtigung der Ubernahme pflichtwidrig oder
gibt er eine infolge erkennbarer Mangel ersichtlich fehlerhafte Jbernahmebestatigung ab, so hat er dem Arbeitgeber den daraus entstehenden Schaden zu
arsgizen.

2.2.4, Zeigt sich im Rahmen der Untersuchung des Fahrzeugs bei der Ubernahme ein Mangel, so ist dieser durch den Mitarbeiter namens und im Auftrag des
Arbeitgebers unverziigiich gegeniiber dem ausliefernden Fachhéndler zu riigen. Bei Versand des Fahrzeugs muss die Mangelriige unverziiglich, spatestens
jedoch innerhalb von fiinf Tagen ab Erhalt des Fahrzeugs, gegeniiber dem Fachhéndler erfolgen. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Arbeitgeber sowie die
JobRad GmbH (abrechnung@jobrad.org) {iber jede Mangalriige und unvolisténdige Lieferung unverziiglich, spatestens jedoch innerhalb von einer Woche ab
Erklérung der Mingelriige gegeniiber dem Fachhédndler, zu informieren.

2.2.5. Etwaige kaufrechtliche Mangelanspriiche aus § 439 BGB auf Nacherfiillung {Nachbesserung oder Nachlieferung) sind von dem Mitarbeiter gegeniiber
dem ausliefernden Fachhdndler geltend zu machen. Der Mitarbeiter wird hierzu schon jetzt beauftragt und bevollmichtigt. Ein Aufwendungsersatz dafiir
{§ 670 BGB) wird ausgeschlossen. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Arbeitgeber und die JobRad GmbH unverziiglich dariiber zu informieren, wenn wagen
eines Mangels der erste Nachbesserungsversuch gescheitert ist. Der Mitarbeiter darf einen Mangel nicht selbst beheben, da sonst die Mingelanspriiche
hierfiir erldschen.

2.3. Pflege und Wartung

Das Fahrzeug ist jederzeit einer ordnungsgemaBen Pflege und Wartung unter Beachtung der Betriebs- und Wartungsanweisung/ Garantiebedingungen des
Herstellers zu unterziehen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Die Kosten hierfiir trigt grunds3tzlich der Mitarbeiter.

Sofern die Option ,, JobRad-Inspektion” gewahit wurde, verpflichtet sich der Mitarbeiter, die jihrliche Inspekiion gemiR dem Merkblatt ,JobRad-Inspektion®
durchfilhren zu lassen. Sofern die Option ,JobRad-FullService® gewahlt wurde, hat der Mitarbeiter Anspruch auf die ,,JobRad-FullService“-Leistungen gemaR
den Bedingungen des Merkblatts ,JobRad-FullService”. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, im Rahmen des ,JobRad-FuliService” die jihrliche Inspektion
durchfiihren zu lassen.
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2.4.Veranderungen des Fahzzeugs - Ein-, Um- und Ausbauten

Verdnderungen des Fahrzeugs sind nicht zuldssig. Insbesondere sind Verdnderungen oder Ergénzungen, die zu einer Leistungssteigerung des Fahrzeugs fithren
{Tuning), untersagt. Ein Anbau/Tausch von Sattel, Lenkergriffen, Pedalen, Klingel, Riickspiegel und/oder Tacho ist jedoch zuldssig, sofern diese Teile im
Vergleich zur Erstausstattung mindestens gleichwertig sind. Das Eigentum bzw. Anwartschaftsrecht des Mitarbeiters an allen zusitzlich eingebauten, fest mit
dem Fahrzeug verbundenen Gegenstinden, insbesondere auch Ersatzteilen, geht mit dem Einbau auf den Leasinggeber als Eigentiimer des Fahrzeugs liber.
Ausgebaute Gegenstinde bleiben im Eigentum des Leasinggebers, soweit diese nicht durch mindestens gleichwertige Austauschteile ersetzt wurden. Macht
der Mitarbeiter bzgl. der Verdnderungen von seinem Wegnahmerecht Gebrauch, so ist er zur Wiederhersteliung des urspriinglichen Zustands verpflichtet;
andernfails geht das Eigentum an den verénderten Bestandteilen ohne Ausgleichspflicht in das Eigentum des Leasinggebers iiber.

2.5. Meldung bei Beschidigung oder Verlust des Fahrzeugs
Nach Eintritt eines Schadens am Fahrzeug oder bei Verlust des Fahrzeugs ist der Mitarbeiter verpflichtet, im Auftrag des Arbeitgebers den Vorfall
unverziiglich, spatestens drei Wochen nach Eintritt des Schadens oder Verlusts, an den Leasinggeber und die JobRad GmbH zu melden. Unter Schaden ist jede
Art von substanzieller Verschlechterung des Fahrzeugs zu verstehen.

2.6. Versichexungsschutz

2.6.1. Das Fahrrad oder Pedelec {im Folgenden inkl. leasingfihigem Zubehér als ,Fahrrad” bezeichnet) ist liber die JobRad-Vollkaskeversicherung, die der
Arbeitgeber mit dem Leasinggeber im Einzel-Leasingvertrag vereinbart hat, gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub (auch von Anbauteilen), und
Beschidigung gemig den Bedingungen des Merkblatts , JobRad-Vollkaskoversicherung & Mobilitdtsgarantie” versichert.

2.6.2.Der Mitarbeiter ist verpflichtet, die Bedingungen und Obliegenheiten des Merkblatts , JobRad-Volikaskoversicherung & Mobilititsgarantie” und
insbesondere die Anschiuss- und Sicherungspflicht sowie die polizeiliche Anzeigepflicht als eigene Vertragspflichten einzuhalten. Soweit sich im Schadenfall
herausstellt, dass der Mitarbeiter gegen die Bedingungen des Merkblatts verstoRen hat, die die Versicherung zur Kiirzung der Entschidigung entsprechend
der Schwere des Mitverschuldens des Mitarbeiters berechtigt, tragt der Mitarbeiter die hierdurch nicht gedeckten Schiden.

2.6.3. S-Pedelecs als Kraftfahrzeuge kbnnen nicht Giber die JobRad-Vollkaskeversicherung abgesichert werden. Die Pflicht zur ordnungsgemiBen Versicherung
bei einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland samt Teitkaskoschutz mit einer Selbstbeteiligung von héchstens 150,00 EUR inkl. MwSt. je
Schadenereignis und Kennzeichnung filr die Dauer der Uberlassung liegt bei dem Mitarbeiter. Die Versicherung muss mindestens folgende Risiken abdecken:
Untergang, Verlust, Beschidigung durch Feuer sowie Diebstahl. Der Mitarbeiter hat zu veranlassen, dass der Sicherungsschein auf den Leasinggeber
ausgestellt und an diesen libersendet wird. Der Mitarbeiter hat den Nachweis {iber den Abschluss der Versicherung spitestens 14 Tage nach Vertragsbeginn
zu erbringen. Soweit sich im Schadenfali heraussteilt, dass keine voile Kosteniibernahme fiir den Schaden durch die Versicherung erfolgt, trigt der
Mitarbeiter die nicht gedeckten Schaden.

2.7. Vezhalten im Schadeniall bei Fahzridern odex bei Diebstahl von Fahrzidezn

Bei einem Schaden an einem Fahrrad (vgi. Definition in Ziff. 2.6.1) ist eine Schadenmeldung gemdR Merkblatt «JobRad-Vollkaskoversicherung &
Mgbilitdtsgarantie” vorzunehmen und sind die dort genannten Unterlagen einzureichen. Daneben ist der Mitarbeiter verpflichtet, auf Verlangen jede
Auskunft in Textform (z.B. per E-Mail) zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist. Gegebenenfalis sind Bilder vom Schadensort nachzureichen. Zudem ist jede Untersuchung zu Ursache und Héhe des Schadens und iber den
Umfang der Entschidigungspflicht zu gestatten. Der Mitarbeiter hat bei Diebstahl/Einbruchdiebstahl, auch von Anbauteilen, bei Meldung des Schadens Giber
anderweitig bestehenden Versicherungsschutz, insbesondere eine Hausratversicherung, zu informieren.

Innerhalb des JobRad-Volikaskoschutzes ist der Mitarbeiter im Fall des Untergangs oder der Wertminderung des Fahrrads verpflichtet, im Auftrag des
Arbeitgebers die JobRad GmbH unverziiglich, jedoch spitestens innerhalb von drei Wochen, in Textform zu benachrichtigen.

2.8. Haftung, Selbstbehalt im Versicherungsfall und Haftungsfreistellung

2.8.1. Der Mitarbeiter haftet fir alle Schiden, die durch oder mit dem Fahrzeug Dritten zugefiigt werden.

2.8.2. In Fillen dienstlicher Nutzung gelten die durch die Rechtsprechung aufgesteliten Grundsitze Gber eine privilegierte Arbeitnehmerhaftung. Danach
haftet der Mitarbeiter grundsdtzlich fir alle von ihm vorsdtzlich oder grob fahridssig verursachten Schiden sowie aus Verletzung der
Versicherungsobliegenheiten gegeniiber dem Arbeitgeber in vollem Umfang. Bei mittlerer und leichter Fahriissigkeit beteiligt sich der Mitarbeiter
grundsitzlich angemessen an den Kosten fiir die Schadensbeseitigung. Bei dienstlicher NMutzung trigt der Arbeitgeber den mdglichen Selbstbehalt gemin
Versicherungsvertrag.

2.8.3. Bei privater Nutzung haftet der Mitarbeiter fiir alle Schiden selbst. Bei privater Nutzung trdgt der Mitarbeiter den mdglichen Selbstbehalt gema
Versicherungsvertrag.

2.8.4. Der Mitarbeiter hat selbst fiir ausreichenden privaten Haftpfiichtversicherungsschutz zu sorgen und diesen nach Aufforderung durch den Arbeitgeber
unverziiglich nachzuweisen,

2.8.5. Die Nutzung des Fahrzeugs erfolgt auf eigene Gefahr.

2.8.6. Der Mitarbeiter stellt hiermit im Rahmen seiner Haftung den Arbeitgeber von Anspriichen Dritter frei und erstattet dem Arbeitgeber etwaige
Zahlungen auf soiche Forderungen.

3. Vertragslaufzeit, Beendigung dex Nutzungsiibexrlassung, Widezzuf dex Nutzungsméglichkeit

3.1. Dieser Nutzungsiiberlassungsvertrag ist befristet abgeschlossen und endet automatisch nach Ablauf von 36 Monaten, gerechnet ab dem auf den
Zeitpunkt der Ubernahme (Ziff. 2.2) folgenden Monatserstan, ohne dass es hierzu einer gesonderten Kiindigung durch eine der Vertragsparteien badarf, Dieser
Vertrag kommt ~ nach MaRgabe des Arbeitgebers - entweder durch das Anklicken einer Checkbox oder durch die Abgabe einer manuelien Unterschrift
zustande. Er ist aufschiebend bedingt und ist erst wirksam, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiterantrag auf Uberlassung eines Fahrzeugs innerhalb eines
Zeitraums, den der Mitarbeiter unter regelmaRigen Umstdnden erwarten darf, freigegeben hat. Beide Vertragsparteien kdénnen von diesem Vertrag
zurlicktreten, wenn der Einzel-Leasingvertrag aus ven den Vertragspartelen nicht zu vertretenden Griinden nicht zustande kommt und damit eine
Uberlassung des Fahrzeugs fiir den Arbeitgeber unméglich wird.
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3.2. Eine vorzeitige Beendigung des Nutzungsiiberlassungsvertrages ist grundsétzlich nicht méglich, es sei denn, dass vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit:

a) der Arbeitgeber dem Mitarbeiter das Fahrzeug aus Griinden nicht mehr zur Nutzung iiberlassen kann, die aus dem Vertragsverhaltnis des Arbeitgebers mit
dem Leasinggeber herriihren (z.B. Vertragsbeendigung des Einzel-Leasingvertrags, Insolvenz einer der Vertragsparteien, sonstiger Verlust des Rechts zur
Besitziiberlassung);

b) das Arbeitsverhaltnis zwischen den Vertragsparteien beendet wird;

¢) der Mitarbeiter verstirbt;

d) der Mitarbeiter erheblich gegen seine vertraglichen Pflichten aus dem Nutzungsiiberlassungsvertrag verstéft und Umstinde vorliegen, die unter
Abwigung der beiderseitigen Interessen die sofortige Beendigung des Vertragsverhiltnisses rechtfertigen;

e} die Méglichkeit zur Entgeltumwandlung aus anderen Griinden dauerhaft entfallt {insbesondere im Falle einer dauerhaften Erwerbsunfahigkeit des
Mitarbeiters);

f) das (iberlassene Fahrzeug gestohlen wird oder auf andere Weise abhandenkommt; oder

g) das iiberlassene Fahrzeug einen Schaden erleidet, der sich als wirtschaftlicher oder technischer Totalschaden darstellt.

in den vorstehend unter lit. a} bis d) aufgefilhrten Fillen endet der Nutzungsiiberlassungsvertrag mit Eintritt des genannten Ereignisses, in den Fillen lit. ¢}
bis g} mit dem auf das Ereignis folgenden Monatsende, ohne dass es hierzu einer gesonderten Kiindigung bedarf.

3.3. Der Mitarbeiter hat dem Arbeitgeber den aus einer vorzeitigen Beendigung des Nutzungsiiberlassungsvertrags resultierenden Schaden zu ersetzen, wenn
die vorzeitige Beendigung aus Griinden erfolgt, die der Mitarbeiter zu vertreten hat.

3.4. Der Arbeitgeber behdlt sich vor, das Recht zur Nutzung des Fahrzeugs gegeniiber dem Mitarbeiter bei Vorliegen eines sachlichen Grundes und unter
Beriicksichtigung der Interessen des Mitarbeiters dauerhaft oder zeitweilig durch schriftliche Erklirung zu widerrufen, insbesondere

a) bei einer Freistellung des Mitarbeiters nach Ausspruch einer Kiindigung oder Abschluss eines Aufhebungsvertrags fiir die Dauer der Freistellung, beginnend
mit dem Ende des Monats, in dem die Kiindigung oder der Abschluss des Authebungsvertrags erfolgt sind;

b} wenn der Mitarbeiter beim Arbeitgeber eine Stelle auRerhalb Europas antrity;

¢} bei einem temporiren Wegfall der Méglichkeit zur Entgeltumwandlung fiir die Dauer des Wegfalls, z.B. bei Bezug von Krankengeld sowie Elterngeld;

d) im Falle von Gehaltspfindungen, sofern und solange durch die PfandungsmaRnahme die Maglichkeit zur Entgeltumwandiung entfalit.

3.5. Im Falle eines Widerrufs durch den Arbeitgeber entfallt die Pflicht zur Leistung der Umwandlungsrate durch den Mitarbeiter fiir die Dauer des Widerrufs.
3.6. Im Falle eines tempordren Wegfalls der Méglichkeit zur Entgeltumwandlung {Ziff. 3.4.c}} sowie im Falle einer Gehaltspfindung (Ziff. 3.4.d)) kann der
Arbeitgeber anstelle des Widerrufs der Nutzungsmaglichkeit dem Mitarbeiter gestatten, die monatliche Umwandlungsrate direkt an den Arbeitgeber zu
bezahlen. Ein Anspruch des Mitarbeiters hier auf besteht nicht. Der steuerliche Vorteil durch die Gehaltsumwandlung entfallt fiir diesen Zeitraum.

3.7. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend fiir den Fall, dass die Nutzungsiiberlassung zusitzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeitsiohn
erfolgt. In den in Ziff. 3.4.c) sowie 3.4.d) geregelten Fillen entspricht die vorstehend genannte Umwandlungsrate der auf Seite 1 ausgewiesenen
Gesamtnutzungsrate.

4. Hezausgabepflicht bei Beendigung dex Nutzungsiibezlassung odex Wideryuf dex Nutzungsméglichkeit, Schadens- und
Nutzungsexsatz, Ausnahme von dex Hezrausgabepflicht

4.1, Der Mitarbeiter (bzw. dessen Erbe) ist verpflichtet, namens und im Auftrag des Arbeitgebers das Fahrzeug samt leasingfahigem Zubehdr in einem dem
Alter und dem vertragsgemiRen Gebrauch entsprechenden, verkehrs- und betriebssicheren Zustand im Falle der reguidren (Ziff. 3.1.) oder vorzeitigen
{ziff. 3.2} Beendigung des Nutzungsiiberlassungsvertrages unverziiglich und auf eigene Kosten transportversichert an den Leasinggeber oder einen von ihm
Beauftragten herauszugeben. Hat das Fahrzeug einen wirtschaftlichen oder technischen Totalschaden erlitten (Ziff. 3.2.g}), ist der Mitarbeiter auf Veriangen
des Arbeitgebers oder des Leasinggebers zu einer Herausgabe der noch vorhandenen Bestandteile des Fahrzeugs verpflichtet. Die Herausgabepflicht entfilit
im Falle eines Diebstahls oder sonstigen Verlusts des Fahrzeugs (Ziff. 3.2.1)). Besteht ein berechtigtes Interesse des Leasinggebers, kann dieser nach billigem
Ermessen unter Berlicksichtigung der Interessen des Mitarbeiters einen anderen Ort fiir die Riickgabe bastimmen. Der Mitarbeiter darf dadurch wirtschaftlich
und rechtlich nicht schlechter gestelit werden ais bei Riickgabe an dem Sitz des Leasinggebers.

4.2.Im Falle eines Widerrufs der Nutzungsmaglichkeit {Ziff. 3.4.) gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend; die Hersusgabe hat in diesem Fall an
den Arbeitgeber oder einen von ihm Beauftragten zu erfolgen.

4.3. Die Kosten einer verspdteten Riickgabe sowie die Kosten der Wiederherstellung eines vertragsgemaBen Riickgabezustands trigt der Mitarbeiter.

4.4 Verletzt der Mitarbeiter die Pflicht zur Herausgabe, so kann der Arbeitgeber Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Mitarbeiter die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

4.5. Gibt der Mitarbeiter das Fahrzeug nach Beendigung des Nutzungsiberlassungsverirages oder nach Widerruf der Nutzungsméglichkeit nicht heraus, hater
fiir die Dauer der Vorenthaltung filr jeden Tag einen Nutzungsersatz in Hhe von 1/30 der versinbarten Gesamtnutzungsrate zu bezahlen. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.

4.6. Ein Zuriickbehaltungsrecht des Mitarbeiters sowie Anspriiche auf Schadensersatz oder Nutzungsausfallentschidigung wegen des Wegfalls der
Privatnutzungsmaglichkeit sind ausgeschlossen.

4.7. Eine Weiternutzung des Fahrzeugs ohne Zustimmung des Arbeitgebers gilt nicht als Verldngerung dieses Vertrages auf unbestimmite Zeit. Die Anwendung
von § 545 BGB wird ausgeschiossen.

4.8. Der Mitarbeiter ist nicht zur Herausgabe nach den vorstehenden Bestimmungen verpflichtet, wenn ihm das Fahrzeug am Ende des
Nutzungsiiberlassungsvertrages zum Kauf angeboten wird, er dieses Kaufangebot annimmt und saine Pflichten aus dem Kaufvertrag fristgerecht erfiiit. Ein
Anspruch des Mitarbeiters auf Erwerb des Fahrzeugs besteht jedoch nicht.
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5. Helm
Unabhéngig von einer gesetzlichen Helmpflicht wird das Tragen eines geeigneten Helms empfohlen.

6. Sondexbestimmungen fiix S-Pedelecs

Sofern das Fiihren des Fahrzeugs eine Fahrerlaubnis erfordert, verpfiichtet sich der Mitarbeiter, diese vor der Ubernahme des Fahrzeugs und danach jeweils in
halbjdhrlichem Abstand unaufgefordert dem Arbeitgeber nachzuweisen. Sollte zu einem spiteren Zeitpunkt ein Fahrerlaubnisentzug erfolgen, ist dies dem
Arbeitgeber unverziiglich zur Kenntnis zu geben und das Fithren des Fahrzeugs umgehend einzustellen. Der Mitarbeiter hat in diesem Fall keinen Anspruch auf
Nutzungsausfallentschddigung. Der Verlust der Fahrerlaubnis berechtigt weder zur noch bewirkt er die Beendigung dieses Vertrags.

7. Mitwirkungspflichten des Mitaxbeitexs bei Versicherungsfillen und Leistungsversprechen

Der Mitarbeiter ist verpflichtet seinem Arbeitgeber Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, sofern der Arbeitgeber diese fiir die
Anzeige eines Leistungs- bzw. Versicherungsfalls beim Leasinggeber oder einer Versicherung bentigt und stimmt der Weitergabe der Informationen und
Unterlagen an den Leasinggeber oder eine Versicherung zu. Zudem ist jede Untersuchung zur Ursache und iiber den Umfang einer Leistungs- oder
Versicherungspflicht durch den Mitarbeiter zu gestatten.

8. Information zur Datenvezarbeitung

Der Mitarbeiter wird hiermit dariiber informiert, dass seine auf Seite 1 dieses Nutzungsiiberlassungsvertrages angegebenen personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Vertragsabwicklung und -erfiillung verarbeitet und hierzu an die JobRad GmbH, den Leasinggeber sowie deren Erfiillungsgehilfen (z.B.
Fachhandler, Versicherer und Refinanzierer) Gbermittelt werden. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Europdischen
Datenschutzgrundverordnung werden eingehalten. Umfassende Informationen zum Datenschutz hilt der Arbeitgeber fiir den Mitarbeiter bereit. Der
Mitarbeiter wird zudem informiert, dass es im Rahmen der Inanspruchnahme des bestehenden Versicherungsschutzes bzw. des vertraglich vereinbarten
Freistellungsanspruchs notwendig sein kann, dass weitere seiner personenbezogenen Daten (2.B. Geburtsdatum, Beruf, Beendigung des Arbeitsverhiitnisses
und dessen Grund, Kopie des Kiindigungsschreibens), aber auch besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten (z.B. bei
Arbeitsunfahigkeit bspw. Datum der Feststellung der Arbeitsunfahigkeit, Datum der Beendigung der Arbeitsunfihigkeit, Kopie der
Arbeitsunfihigkeitsbescheinigung), durch den Arbeitgeber an den Leasinggeber, an die JobRad GmbH, oder eventuel! direkt an den Versicherer {ibermitteit
werden miissen. Die Erhebung und Ubermittlung der personenbezogenen Daten sowie besonderen personenbezogenen Daten des Mitarbeiters durch den
Arbeitgeber an die beteiligten Parteien {Leasinggeber, die JobRad GmbH sowie den Versicherer) erfolgt auf Grundiage von Art. 88 DSGVO in Verbindung mit §
26 BDSG. Die personenbezogenen Daten sowie die besonderen personenbezogenen Daten werden zur Abwicklung des Leistungs- bzw. Versicherungsfalls
gegebenenfalls zwischen den beteiligten Parteien {der JobRad.GmbH, dem Leasinggeber und dem Versicherar) weitergegeben und von diesen zur
Vertragserfiillung und Abwicklung des Leistungs- bzw. Versicherungsfalls verarbeitet.

9. Schilussbestimmungen
9.1. Die Pflichten aus diesem Nutzungsiiberlassungsvertrag gelten in jedem Fall bis zu seiner volistindigen Abwicklung fort.

9.2. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.

9.3 Soliten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im (brigen nicht
ber{ihrt. Die Vertragsparteien haben in diesem Fall anstelie der unwirksamen Regelung eine solche zu treffen, die dem urspriinglich Gewollten in
seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung unter Berlicksichtigung der beiderseitigen Interessen am nichsten kommt. Dies gilt auch im
Falle einer unbeabsichtigten Regelungsliicke.

GemafR Ziff. 3.1 kommt diesez Verirag ~ nach Maflgabe des Arbeitgebers - entwedez duzch das Anklicken einex Checkbox odex
duzch die Abgabe einex manuellen Untezschrift zustande. Dadurch bestitigt dexr Mitazbeiter zudem das Mezkblatt ,JobRad-
Vollkaskoversicherung & Mobilitdtsgazantie” und, soweit dex Sexvice ,JobRad-Inspekiion” bzw. ,JobRad-FullSezvige®
gebucht wurde, die Merkblitter ,JobRad-Inspektion” bzw. ,JobRad-FullSexvice” als wesentliche Besiandteile dieses
Vextzages zuzx Kenninis genommen zu haben.

Chemniiz f17 April 2024 Zschopau,17.04.2024 15:11 Uhz

Ort, Datum {ii{ﬁm@z/%!’r{ fég .‘f’{ B Z {%/

FSTe

y Kithn

Signatux Arbeitgeber Signatur Mitarbeitex
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Dokument wurde im Fachhdndlex-Poxrtal exzeugt und elektronisch iibermittelt.

Ubernahmebestitigung M D

LAU-3412508
Leasingnehmer TransRent Chemnitz OHG
Strafe, Nr. Bernsdorfer Str. 291 PLZ,0rt 09125 Chemnitz
Mitaxrbeitex/in Ronny Kiihn
Leasingobjekt Giant Fathom E+PRO2

Beschreibung M, schwarz, 2023
Leasingfihiges Pedale - DMR V12; Faltschloss - Abus Boxdo 6000/90

Zubehor
Rahmen-Nr./
Seriennummer E9HE11554
Datum dex
Ubernahme 11.05.2024

Auf dieser Ubernahmebestatigung tragt
Ihr Fachhandler die Rahmen-
Nr./Seriennummer und das Datum der
Ubernahme ein und bestitigt lhre

Hiermit bestitigen wir die Identitit des/der abholenden und unterschreibenden
Mitarbeiters/in nach Uberpriifung des Personalausweises oder Reisepasses.

Ausstellungs- | 99.10.2023 Identitst
Behérde Stadt Zschopau
Chemnitz, 11.05.2024 Heiko Mette Balance
Radsporthaus
Ort, Datum Unterschrift, Stempel Fachhdndler

Das Leasingobjekt wurde am Ubergabetag durch den im Vertrag

genannten Lieferanten (Fachhindler) ausgeliefert. Ich habe es

griindlich iiberpriift. Es ist betriebsbereit, mangelfrei und

befindet sich in einem oxdnungsgemaRen und funktionsfdhigen

Zustand. Das Leasingobjekt entspricht den vertraglichen Sie als Mitarbeiter bestatigen durch

Vereinb aushandigen des Abholcodes die
ereinbarungen. vertragsgemaRe Ubernahme des

Fahrrads im Namen und im Auftrag des

Mit aushdndigen des Abholcodes beauftragt der Leasingnehmer Leasingnehmers (=Ihres Arbeitgebers).

gleichzeitig den Leasinggeber, den Kaufpreis bei Falligkeit an

. . Achtung:
den im Vertrag benannten Lieferanten zu zahlen.

Unzutreffende Angaben in der Uber-
nahmebestdtigung - insbesondere
aushandigen des Abholcodes vor
tatsachlicher Ubernahme des
Leasingobjekts - sind vertragswidrig und
konnen zu Schadenersatzforderungen des
Leasinggebers gegen den Kunden fiihren.

Chemnitz, 11.05.2024 398198-6

Ort, Datum Abholcode vom Mitarbeiter/in
im Auftrag des Leasingnehmers



	Jobrad ELV_KAU-2576208
	Antragsnummer: KAU-2576208
	1. Einzel-Leasingvertrag

	Jobrad FHA_KAU-2576208
	Ronny Kühn
	Fahrrad
	Leasingfähiges Zubehör
	Summe
	Bruttobetrag inkl. MwSt.
	3.783,94 €
	3.983,94 €
	Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen viel Spaß beim JobRadeln!


	Jobrad Nutzungsuberlassungsvertrag KAU-257 6208
	Jobrad UEB_LAU-3412508

